
Prostituiertenberatung des Gesundheitsamtes nach dem
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Am 1. Juli 2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes, sowie zum Schutz von in der
Prostitution tätigen Personen in Kraft getreten.

Für Prostituierte ist neben einer persönlichen Anmeldepflicht, auch eine gesundheitliche Beratung
vorgesehen. Die verpflichtende gesundheitliche Beratung nach §10 Absatz 1 Prostituiertenschutzgesetz ist
Voraussetzung für die Anmeldung einer Tätigkeit. Die Anmeldung der Tätigkeit erfolgt über das zuständige
Ordnungsamt.

Die Gesundheitsberatung ist sowohl vor der ersten Anmeldung der auszuübenden Tätigkeit
wahrzunehmen, als auch im weiteren Verlauf alle 12 Monate. Prostituierte unter 21 Jahren sind verpflichtet,
sich zweimal jährlich gesundheitlich beraten zu lassen.

 

Inhalte der gesundheitlichen Beratung:

Krankheitsverhütung
Gesundheitsschutz
Empfängnisverhütung
Schwangerschaft
Alkohol- und Drogengebrauch

Die gesundheitliche Beratung erfolgt vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht. Eine gesundheitliche
Untersuchung findet nicht statt. Zwischen der Anmeldung und der gesundheitlichen Beratung dürfen nicht
mehr als drei Monate liegen.

 

Im Anschluss an die Gesundheitsberatung wird eine Bescheinigung mit folgenden Angaben ausgestellt:

Vor- und Nachname der beratenen Person (ggf. auch Ausstellung einer Aliasbescheinigung in
Kombination mit einer Aliasbescheinigung der Anmeldebehörde)
Geburtsdatum der beratenen Person
Datum der Beratung
Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde

Für die Gesundheitsberatung wird ein Personalausweis, Reisepass, Passersatz oder Ausweisersatz benötigt.
Die Beratung und die Ausstellung der Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung nach §10 Absatz 1
Prostituiertenschutzgesetz sind gebührenfrei.

Weiterführende Informationen
Informationen zum Prostituiertenschutzgesetz beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.

IN VIA - Streetwork - HIV-/Aids-Prävention und -Beratung im Land Brandenburg und im grenzüberschreitenden
Raum zu Polen.

https://www.havelland.de/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/ordnung/oeffentliche-sicherheit/prostituiertenschutzgesetz/
https://www.bmfsfj.de/blob/119878/00258393886710098e2a6bfe1f2bf9e5/prostituiertenschutzgesetz-informationen-ueber-das-verfahren-zur-anmeldung-einer-prostitutionstaetigkeit-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/119878/00258393886710098e2a6bfe1f2bf9e5/prostituiertenschutzgesetz-informationen-ueber-das-verfahren-zur-anmeldung-einer-prostitutionstaetigkeit-data.pdf
http://www.invia-berlin.de/streetwork.html
http://www.invia-berlin.de/streetwork.html


Gesundheitsamt
Dienststelle Falkensee

Kontakt
Frau Goldau
Dienststelle Falkensee - Zimmer 030
Tel.: 03321 / 403 6820
Fax: 03321 / 403 36820
E-Mail schreiben

Sprechzeiten
Bitte im Voraus telefonisch einen Termin vereinbaren!

https://www.havelland.de/arbeit-leben/gesundheit/kontakt/falkensee/
mailto:Viktoria.Goldau@Havelland.de

